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2BNachfolgende Bekanntmachung wird hiermit veröffentlicht: 
 
 
 

UBekanntmachung 

über die Feststellung der Jahresabschlüsse 2003 bis 2005 

des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Woringer Gruppe 

sowie die öffentliche Auslegung  

der Jahresabschlüsse und der Lageberichte 

für die Wirtschaftsjahre 2003 bis 2005 
 

Vom 07. November 2007 
 

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Woringer Gruppe 
hat in Ihrer Sitzung am  11. Oktober 2007 die Jahresabschlüsse des Zweckverbandes für die 
Wirtschaftsjahre 2003 bis 2005 festgestellt und beschlossen: 
 
1. Für das Jahr 2003 ist der Verlust von 14.297,14 € auf neue Rechnung vorzutragen. 
 
2. Für das Jahr 2004 ist der Gewinn von 19.084,00 € zur Tilgung des Verlustvortrages zu 

verwenden. 
 
3. Für das Jahr 2005 ist der Gewinn von 21.121,21 €  zur Tilgung des Verlustvortrages zu 

verwenden. 
 
Der Abschlussprüfer hat mit Datum vom 30.05.2007 für die Jahresabschlüsse und die Lagebe-
richte 2003 und 2004 in der aus den Anlagen 1 und 2 ersichtlichen Fassung folgenden Bestä-
tigungsvermerk erteilt: 
 

„Die Buchführung und die Jahresabschlüsse für die Jahre 2003 und 2004 ent-
sprechen nach unserer pflichtgemäßen Prüfung den Rechtsvorschriften und 
der Verbandssatzung. Die Jahresabschlüsse vermitteln unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Die Lage-
berichte stehen im Einklang mit den Jahresabschlüssen; die Risiken der künf-
tigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt. Die wirtschaftlichen Verhältnisse 
wurden geprüft; sie geben keinen Anlass zu Beanstandungen.“ 

 
Der Abschlussprüfer hat mit Datum vom 30.05.2007 für den Jahresabschluss  und den Lage-
bericht 2005 in der aus den Anlagen 1 und 2 ersichtlichen Fassung folgenden Bestätigungs-
vermerk erteilt: 
 

„Die Buchführung und der Jahresabschluss für das Jahr 2005  entsprechen 
nach unserer pflichtgemäßen Prüfung den Rechtsvorschriften und der Ver-
bandssatzung. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsät-
ze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Der Lagebericht 
steht im Einklang mit dem Jahresabschluss;  die Chancen und die Risiken der 
künftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt. Die wirtschaftlichen Verhält-
nisse wurden geprüft; sie geben keinen Anlass zu Beanstandungen.“ 
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Die Jahresabschlüsse und die Lageberichte für die Wirtschaftsjahre 2003 bis 2005 liegen in 
der Zeit  

 
vom 14. November bis einschließlich 23. November 2007 

 
 
in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes, Am Pumphaus 1, 87789 Woringen von 9.00 Uhr 
bis 12.00 Uhr öffentlich aus. 
 
Diese Bekanntmachung erfolgt gemäß § 25 Absatz 4 der Eigenbetriebsverordnung vom 
29. Mai 1987 (BayRS 2023-7-I, GVBl S. 195), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
12. Oktober 2001 (GVBl S. 720). 
 
 
 
Woringen,  07. November 2007  
Zweckverband zur Wasserversorgung 
der Woringer Gruppe 
Hagen Spiess 
Verbandsvorsitzender Werkleiter 
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1BNachfolgende Bekanntmachung wird hiermit veröffentlicht: 
 
 
 

UBekanntmachung 

der Sparkasse Memmingen–Lindau–Mindelheim 

über die Kraftloserklärung einer Sparurkunde 
 

Die Sparurkunde zu dem Konto 
 
 

13275813 
 
wird hiermit gemäß Artikel 39 des Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch für 
kraftlos erklärt, da innerhalb der dreimonatigen Aufgebotsfrist keine Rechte Dritter geltend 
gemacht worden sind. 
 
 
Memmingen, 05. November 2007 
Sparkasse Memmingen−Lindau−Mindelheim 
Der Vorstand 
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